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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Folgenden bei personenbezogenen 
Bezeichnungen nur die männliche Form angeführt. Diese bezieht sich auf Frauen und  
Männer in gleicher Weise, es sei denn, es wird ausdrücklich anders angegeben. Bei der 
Anwendung auf bestimmte Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form ver-
wendet.



3 von 39EU-Beilage

Inhalt

Kurzfassung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

1  Analytischer Teil������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

1.1  EU-Gebarung im österreichischen Bundeshaushalt�����������������������������������������������������������5

1.2  Europarechtliche Grundlagen des EU-Haushalts������������������������������������������������������������� 10

1.3  EU-budgetpolitische Rahmenbedingungen��������������������������������������������������������������������� 15

1.4  Rückflüsse aus dem EU-Haushalt nach Österreich���������������������������������������������������������� 21

1.5  Operativer Haushaltssaldo��������������������������������������������������������������������������������������������� 30

1.6  Garantien, Anleihe- und Darlehensoperationen�������������������������������������������������������������32

2  Tabellenteil�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������34

3  Abkürzungen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������38



4 von 39 EU-Beilage

Kurzfassung

Für den österreichischen EU-Beitrag sind im Bundesvoranschlag (BVA) 2025 3.200,0 Mio. € 
und im BVA 2026 4.000,0 Mio. € vorgesehen. Er wird als Verminderung der Erträge und 
Einzahlungen an öffentlichen Abgaben dargestellt.

Von den traditionellen Eigenmitteln (Zöllen) werden 75% der eingehobenen Mittel an die 
EU abgeführt. 25% werden als Einhebungsvergütung zur pauschalen Deckung der mit der 
Einhebung der Zölle verbundenen Kosten einbehalten. Im BVA 2025 sind für die Einhe-
bungsvergütung 82,2 Mio. € veranschlagt, im BVA 2026 84,9 Mio. €.

Außerdem sind im Bundeshaushalt jene Rückflüsse aus dem EU-Haushalt berücksichtigt, die 
die Verantwortlichkeit des Bundes berühren. Finanziell von herausragender Bedeutung sind 
dabei traditionell die EU-Strukturfonds (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung EFRE 
und Europäischer Sozialfonds ESF bzw. ESF+) und die Landwirtschaft, sowie von 2021 bis 2026 
auch die als Reaktion auf die COVID-Krise geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität (Recove-
ry and Resilience Facility RRF). Für die gesamten in der Untergliederung (UG) 51 veranschlag-
ten Rückflüsse sieht der BVA 2025 2.351,7 Mio. € (Ergebnisvoranschlag) bzw. 3.879,2 Mio. € 
(Finanzierungsvoranschlag) vor, der BVA 2026 2.156,4 Mio. € bzw. 2.069,6 Mio. €.

Darüber hinaus werden in geringerem Ausmaß weitere Politikbereiche (Forschung, Ver-
kehr, Bildung usw.) in den Mitgliedstaaten mit Mitteln aus dem EU-Haushalt gefördert. Ein 
Großteil dieser Rückflüsse kommt den Geförderten direkt oder über nicht-staatliche Ein-
richtungen zugute und scheint deshalb nicht im österreichischen Bundeshaushalt auf.

Die Ausgabenseite des EU-Haushalts wird im jeweiligen Haushaltsjahr vollständig durch 
Eigenmittel (hauptsächlich nationale EU-Beiträge) und sonstige Einnahmen finanziert; er 
ist somit stets ausgeglichen. Bis 2026 kommen dazu schuldenfinanzierte Mittel aus dem 
Europäischen Aufbauinstrument, auch Next Generation EU (NGEU) genannt. Der „regu-
läre“ EU-Haushalt 2025 sieht Mittel für Zahlungen (MfZ) in der Höhe von 155,2 Mrd. € vor, 
dazu kommen 71,8 Mrd. € aus NGEU.

Sämtliche operative Rückflüsse an die Mitgliedstaaten, auch die von der EU direkt an nicht-
staatliche Stellen oder Personen ausgezahlten, werden in den nationalen Haushaltssalden 
(Nettopositionen) berücksichtigt. Wie oben erwähnt, sind Österreichs veranschlagte Rück-
flüsse teilweise höher als die Beiträge. Österreich wird aber wie alle Mitgliedstaaten künf-
tig an der Rückzahlung der NGEU-Schulden beteiligt und ist unter Berücksichtigung dieses 
Aspekts jedenfalls Nettozahler.
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1  Analytischer Teil

1.1  EU-Gebarung im österreichischen Bundeshaushalt

Die Mittelflüsse zwischen dem Bundeshaushalt und der Europäischen Kommission (EK) im 
Zusammenhang mit dem österreichischen Beitrag zum EU-Haushalt werden in den Unter-
gliederungen 15 (Finanzverwaltung) bzw. 16 (Öffentliche Abgaben) ausgewiesen. Die Rück-
flüsse von Mitteln aus dem EU-Haushalt nach Österreich, die den Bundeshaushalt berüh-
ren, werden zum Großteil in der UG 51 (Kassenverwaltung) dargestellt.

Ausgaben für EU-finanzierte Förderprogramme scheinen zunächst als Auszahlungen der 
Ressorts aus deren Detailbudgets (DB) an die Förderwerbenden bzw. Förderstellen auf. In 
weiterer Folge werden diese Auszahlungen von der EK refundiert und vom Bundesminis-
terium für Finanzen (BMF) als Einzahlungen (DB 51.01.04 Transfer von der EU) verbucht. 
Der österreichische Beitrag zur Finanzierung des EU-Haushalts (EU-Beitrag)1 wird gemäß 
§ 29 Abs. 4 des BHG 20132 als Verminderung der Erträge und Einzahlungen an öffentlichen 
Abgaben (DB 16.01.04) dargestellt.

Die folgende Tabelle stellt die Mittelflüsse zwischen dem Bundeshaushalt und der EK dar. 
Sie eignet sich aus methodischen Gründen nicht zur Berechnung der operativen Haushalts-
salden (Nettopositionen). Im Jahr 2025 sind die im Finanzierungshaushalt veranschlagten 
Rückflüsse ausnahmsweise höher als der EU-Beitrag, weil in diesem Jahr mit besonders 
hohen Rückflüssen aus der schuldenfinanzierten RRF gerechnet wird. Die Nettopositionen 
der Mitgliedstaaten sind den Abschnitten 1.5 und 2 zu entnehmen. Die dort dargestellten 
Salden basieren auf offiziellen Daten der EK und berücksichtigen – im Gegensatz zur fol-
genden Tabelle – auch Rückflüsse an nicht-öffentliche Fördernehmer, nicht aber NGEU-
Rückflüsse nach Österreich.

¹  Es handelt sich um den „nationalen Beitrag“ gemäß EK-Definition, der sich folgendermaßen zusammensetzt: MwSt-basierte Eigenmittel + BNE-abhängige 
Eigenmittel + Plastik-Eigenmittel + Nettopauschalkorrektur (österreichischer Pauschalrabatt abzüglich österreichischer Beitrag zur Finanzierung der Rabatte) 
+ Anpassung für die Nichtteilnahme einzelner Mitgliedstaaten an Maßnahmen im Bereich Justiz und Inneres und der Europäischen Staatsanwaltschaft.
²  Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes (Bundeshaushaltsgesetz 2013 – BHG 2013), BGBl. I Nr. 139/2009 idgF.
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Österreichs EU-Beitrag und Rückflüsse; Finanzierungshaushalt
in Mio. €

2024 

vorl. Erfolg

2025 

BVA

2026 

BVA

2027 

BFRG

2028 

BFRG

2029 

BFRG

DB 15.01.02

Einhebungsvergütungen 1) 68,2 82,2 84,9 88,1 91,2 93,9

DB 16.01.04 EU-Beitrag

EU-Beitrag 2) 2.936,6 3.200,0 4.000,0 4.400,0 4.400,0 4.400,0

DB 51.01.04 EU-Rückflüsse

EU Garantiefonds für die Landwirtschaft 697,6 704,0 704,0 704,0 704,0 704,0

EU Fonds für die ländliche Entwicklung 583,3 770,7 513,0 598,3 613,9 179,0

EU Meeres- und Fischereifonds 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8

EU Fonds für die regionale Entwicklung 118,6 129,6 116,1 115,6 125,2 97,8

EU Sozialfonds (+) 80,1 130,4 67,4 67,4 67,4 67,4

EU Solidaritätsfonds 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU Fonds für die Anpassung an die  

Globalisierung

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EU Kostenersätze  (Dienstreisen) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Aufbau- und Resilienzfazilität 0,0 2.137,0 632,1 0,0 0,0 0,0

Brexit Adjustment Reserve 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

EU Klima-Sozialfonds 0,0 0,0 35,3 97,1 93,4 91,6

DB 51.01.04 Summe 1.485,9 3.879,2 2.069,6 1.584,0 1.605,5 1.141,0

Quelle: Bundesministerium für Finanzen
1) 25% der eingehobenen traditionellen Eigenmittel. 
2)  Nationaler Beitrag = MwSt-basierte Eigenmittel + BNE-abhängige Eigenmittel + Plastik-Eigenmittel + Nettopauschalkorrektur (österreichischer 
Pauschalrabatt abzüglich österreichischer Beitrag zur Finanzierung der Rabatte) + Anpassung für die Nichtteilahme einzelner Mitgliedstaaten an 
Maßnahmen im Bereich Justiz und Inneres und der Europäischen Staatsanwaltschaft. 
Anmerkung: Rundungsdifferenzen
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Traditionell generiert in Österreich die Landwirtschaft einen großen Teil der Förderun-
gen aus dem EU-Haushalt. Während die Rückflüsse aus der ersten Säule der EU-Landwirt-
schaftspolitik (vorwiegend Direktzahlungen zugunsten landwirtschaftlicher Geförderter aus 
dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft EGFL) mit ihren gut vorhersehba-
ren Unterstützungsleistungen weitgehend stabil sind, schwanken sowohl ein Großteil der 
sonstigen Rückflüsse als auch der EU-Beitrag von Jahr zu Jahr, va. aufgrund des mehrjähri-
gen Charakters der Förderprogramme. Neben Rückflüssen aus den traditionellen EU-Struk-
turfonds (im Wesentlichen: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung EFRE und Euro-
päischer Sozialfonds ESF bzw. ESF+) machen sich seit 2021 Rückflüsse aus der RRF (siehe 
Abschnitt 1.4.3) bemerkbar.

Teil der EU-Gebarung im weiteren Sinne sind darüber hinaus Zahlungsströme des Bundes-
haushalts an die EU, die nicht vom „EU-Beitrag“ umfasst sind und in verschiedenen Unter-
gliederungen veranschlagt werden, weil sie bilateral durch die Mitgliedstaaten finanziert 
werden. Dies betrifft insbesondere noch ausständige Beiträge zum Europäischen Entwick-
lungsfonds (UG 45), der seit 2021 in den regulären EU-Haushalt integriert wird, Beiträge 
zur Europäischen Friedensfazilität (UG 14) sowie bilaterale Beiträge zu gemeinschaftlichen 
Initiativen wie etwa regionalen EU-Treuhandfonds zur Unterstützung bestimmter Regionen 
außerhalb der EU (UG 12).

1.1.1  Der österreichische EU-Beitrag (UG 15 und UG 16)
Der BVA sieht für das Jahr 2025 3.200,0 Mio. € für den österreichischen EU-Beitrag im 
DB 16.01.04 EU Ab-Überweisungen II vor. Dies umfasst folgende auf EU-Ebene gesamthaft 
als „nationaler Beitrag“ definierte Eigenmittelbeitragsarten, unter Berücksichtigung eini-
ger Ermäßigungen, insbesondere der „Rabatte“ für Deutschland, Dänemark, Niederlande, 
Österreich und Schweden bzw. der Finanzierungsbeiträge zu diesen Ermäßigungen:

•	 Eigenmittel auf Basis eines einheitlichen Abrufsatzes auf erhobene Mehrwertsteuern 
(MwSt)

•	 Eigenmittel auf Basis des Gewichts der in dem jeweiligen Mitgliedstaat angefallenen nicht 
recycelten Verpackungsabfälle aus Kunststoff („Plastik-Eigenmittel“)

•	 Eigenmittel auf Basis des Bruttonationaleinkommens (BNE)
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Gemäß § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG 2024)3 beteiligen sich neben dem Bund 
(Konto 8890.000) auch die Länder (Konto 8891.000) an der Finanzierung des österreichi-
schen EU-Beitrags. Der Beitrag zur Lastentragung kommt in einer Verminderung der Über-
weisungen von Ertragsanteilen an die Länder zum Ausdruck.

Das BMF führt im Namen der EK ein eigenes Konto (Art.-9-Konto)4, das mit der Haushalts-
verrechnung verknüpft ist. Die monatlichen Eigenmittelgutschriften erfolgen auf dieses 
Konto der EK und werden im Bundeshaushalt bei DB 16.01.04 dargestellt.

Das Art.-9-Konto (siehe Abschnitt 1.2.3, letzter Absatz) weist darüber hinaus die Gutschrif-
ten für die traditionellen Eigenmittel aus; das sind Zölle auf Einfuhren aus Drittstaaten. 
Diese sind aber nicht Teil des nationalen EU-Beitrags, weil sie als „echte“ EU-Einnahmen 
im Rahmen der Zollunion angesehen werden, unabhängig davon, in welchem Mitglied-
staat Waren beim Import in die EU verzollt werden. Die traditionellen Eigenmittel werden 
lediglich in der Vermögensrechnung des Bundes ausgewiesen. 75% der eingehobenen Zöl-
le werden an die EU abgeführt, die restlichen 25% der Zolleinnahmen als Einhebungsver-
gütung (DB 15.01.02) zur pauschalen Deckung der mit der Einhebung verbundenen Kosten 
von den Mitgliedstaaten einbehalten. Der einbehaltene Betrag wird der Finanzverwaltung 
zugerechnet. Im BVA 2025 bzw. 2026 sind für die Einhebungsvergütung jeweils Einzahlun-
gen und Erträge in gleicher Höhe von 82,2 Mio. € bzw. 84,9 Mio. € vorgesehen.

1.1.2  Rückflüsse aus dem EU-Haushalt (UG 51)
Im österreichischen Bundeshaushalt sind alle Rückflüsse aus dem EU-Haushalt berück-
sichtigt, welche gemäß den Vorgaben der EU die Verantwortlichkeit des Bundes berühren. 
Dabei kommt größtenteils folgender Mechanismus zur Anwendung: Die Verbuchung von 
Rückflüssen aus EU-Förderprogrammen erfolgt zunächst als Auszahlungen/Aufwendungen 
der Ressorts aus deren Detailbudgets zugunsten der Förderwerbenden bzw. Förderstel-
len. In weiterer Folge werden diese von der EK refundiert und vom BMF als Einzahlungen/
Erträge (DB 51.01.04 Transfer von der EU) vereinnahmt.

Finanziell von herausragender Bedeutung sind dabei traditionell die Regionalpolitik, auch 
Kohäsionspolitik genannt (EU-Strukturfonds), und die Landwirtschaft. Seit dem Haus-
haltsjahr 2021 spielt auch die als Reaktion auf die COVID-Krise geschaffene RRF finanzi-
ell eine wesentliche Rolle. Dies wird noch bis 2026 der Fall sein. Für die gesamten in der 
UG 51 veranschlagten Rückflüsse sieht der BVA 2025 2.351,7 Mio. € (Ergebnisvoranschlag) 

³  Bundesgesetz, mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2028 geregelt wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getroffen 
werden (Finanzausgleichsgesetz 2024 – FAG 2024), BGBl. I Nr. 168/2023.
⁴  Bezogen auf Art. 9 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die 
Bereitstellung der traditionellen, der MwSt- und der BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel idgF.
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bzw. 3.879,2 Mio. € (Finanzierungsvoranschlag) vor, der BVA 2026 2.156,4 Mio. € bzw. 
2.069,6 Mio. €. Der Grund für die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzierungs-
haushalt liegt in Periodenabgrenzungen. Besonders ins Gewicht fällt der im Herbst 2024 
gestellte RRF-Zahlungsantrag über 1.850,0 Mio. € (Ergebnishaushalt), dem einerseits 
bereits 2021 erfolgte Vorschusszahlungen in der Höhe von anteilig 185,9 Mio. € und ande-
rerseits erst für 2025 nach abschließender Bewertung des Zahlungsantrags erwartete Zah-
lungen in der Höhe von 1.664,1 Mio. € zuzurechnen sind. 

Die im Bundeshaushalt als Rückflüsse veranschlagten Beträge können von den aus EU-Sicht 
an Österreich überwiesenen Beträgen (siehe Tabellen in Abschnitt 1.4) abweichen. Gründe 
dafür sind einerseits unterschiedliche Periodenabgrenzungen und andererseits nicht extra 
als privat oder öffentlich ausgewiesene Rückflüsse in einzelnen Förderprogrammen.

Beispielsweise fließen nennenswerte Rückflüsse im Forschungsbereich nicht an die Bud-
gets der Mitgliedstaaten, sondern direkt ua. an Forschungsinstitute, Unternehmen oder 
Agenturen wie Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD), die EU-
Gelder vereinnahmt und in Form von Erasmus-Stipendien an Studierende auszahlt. Die EK 
veröffentlicht die Rückflussbeträge aus den verschiedenen Programmen je Mitgliedstaat.5 
Auch im Bereich der Verwaltungsausgaben fließen nur geringe Beträge über den Bundes-
haushalt (hauptsächlich Kostenersatz für Dienstreisen im Zusammenhang mit Sitzungen 
auf EU-Ebene). Die über den Bundeshaushalt abgewickelten Rückflüsse im Bereich Migra-
tion und Grenzmanagement sind vorwiegend dem Bundesministerium für Inneres (BMI) 
zuzurechnen (UG 11), die restlichen rechnet die EK großteils direkt mit nicht-öffentlichen 
Empfängern ab.

Die budgetäre Veranschlagung der geplanten jährlichen Auszahlungen an die Geförderten 
erfolgt bei den zuständigen Ressorts. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) ist für die Verwaltung von ESF bzw. ESF+ 
verantwortlich. Die Mittel aus dem EFRE sowie die Zahlungen im Agrarbereich werden 
beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regio-
nen und Wasserwirtschaft (BMLUK; UG 42) veranschlagt. Diese Ressorts bestätigen die 
Ausgabenerklärungen und stellen an die EK die Anträge auf Refundierung. Die EK überprüft 
die eingereichten Unterlagen und überweist, sofern die Regeln eingehalten worden sind, 
die beantragten Beträge nach Österreich. Das BMF vereinnahmt diese Mittel in der UG 51 
und verständigt die Ressorts nach dem Eingang. Bei der RRF koordiniert hingegen das BMF 
den österreichischen Aufbau- und Resilienzplan und stellt auch die Zahlungsanträge an die 
EK, obwohl die Umsetzung der im Plan angeführten Maßnahmen den unterschiedlichen 
zuständigen Ressorts obliegt.
⁵  Aktuell: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending-and-revenue_en
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1.2  Europarechtliche Grundlagen des EU-Haushalts

Die im Bundeshaushalt dargestellten Zahlen gehen auf den Haushaltsplan der EU zurück. 
Der Haushaltsplan wird jedes Jahr von den Mitgliedstaaten (Rat) und dem Europäischen 
Parlament (EP) jeweils mit qualifizierter Mehrheit verabschiedet. Die EK führt den jährli-
chen EU-Haushaltsplan aus. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Rechts-
grundlagen für diese Vorgänge vorgestellt. Es handelt sich dabei ausgabenseitig um den 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR, Abschnitt 1.2.1) sowie das im Zuge der COVID-Krise 
geschaffene Aufbauinstrument NGEU (Abschnitt 1.2.2) und einnahmenseitig um das Eigen-
mittelsystem (Abschnitt 1.2.3) sowie das jährliche Haushaltsverfahren (Abschnitt 1.2.4), die 
Haushaltsordnung (Abschnitt 1.2.5) und das Entlastungsverfahren (Abschnitt 1.2.6).

1.2.1  Mehrjähriger Finanzrahmen
Seit 1988 werden die EU-Jahreshaushalte innerhalb der Grenzen eines Mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) veranschlagt. Der MFR sieht jährliche Obergrenzen für die großen 
Ausgabenblöcke (Rubriken) zur finanziellen Ausstattung der verschiedenen Politikbereiche 
vor. Diese Rubrikenobergrenzen müssen von der EK bei jedem Vorschlag für den nächsten 
Jahreshaushalt sowie von der Haushaltsbehörde (Rat und EP gemeinsam) bei dessen Ver-
abschiedung berücksichtigt werden. Die Anzahl der Rubriken und die Zuweisung bestimm-
ter Politikbereiche zu diesen Rubriken sind nicht vorgegeben. Diese Fragen sind Gegen-
stand der Verhandlungen über jeden MFR.

Durch die Obergrenzen wird pro Jahr der maximale Gesamtbetrag (Summe der Obergren-
zen für die einzelnen Rubriken) in Mitteln für Verpflichtungen (MfV) sowie eine Gesamt-
obergrenze in Mitteln für Zahlungen (MfZ) festgelegt. Die EK ist ermächtigt, höchstens im 
Ausmaß der auf Basis dieser MFR-Obergrenzen6 im Jahreshaushalt festgelegten MfV recht-
liche Verpflichtungen einzugehen – vor allem durch das Unterzeichnen rechtsverbindlicher 
Förderverträge. Diese Verpflichtungen ziehen in demselben Jahr oder in den Folgejahren 
Zahlungen nach sich. Für jede einzelne Haushaltslinie wird im Jahreshaushalt ein Betrag in 
MfV und einer in MfZ beschlossen. Dadurch, dass die eingegangenen Verpflichtungen in 
der Regel die durchgeführten Zahlungen übersteigen, entsteht ein noch durch Zahlungen 
abzubauender (kumulierter) Verpflichtungsüberhang (RAL – frz.: reste à liquider), den die 
EK mit Ende 2023 mit 543,0 Mrd. € angab.

⁶  In der MFR-VO (aktuell: Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die 
Jahre 2021 bis 2027 idgF) sind Bedingungen festgelegt, unter denen eine Überschreitung von Obergrenzen in einem klar definierten Ausmaß zulässig ist.  
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Gemäß Art. 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gilt:

•	 Der Rat erlässt einstimmig eine Verordnung zur Festlegung des MFR (MFR-VO); die Zustim-
mung des EP ist erforderlich.

•	 Der MFR enthält neben der Tabelle mit den Obergrenzen auch alle sonstigen wesentli-
chen, für den reibungslosen Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens sachdienlichen 
Bestimmungen. Zusätzliche verfahrenstechnische Bestimmungen können in einer Inter-
institutionellen Vereinbarung zwischen EK, EP und Rat festgelegt werden.

•	 Der MFR wird für mindestens fünf Jahre erstellt.
•	 Falls bis zum Ablauf einer Programmperiode keine Einigung auf einen neuen MFR erzielt 

wird, gelten die Obergrenzen und Bestimmungen des letzten Jahres des auslaufenden 
MFR.

1.2.2  Europäisches Aufbauinstrument
Gestützt auf Art 122 AEUV wurde im Jahr 2020 im Geiste der Solidarität zwischen den Mit-
gliedstaaten angesichts der COVID-Pandemie das zeitlich begrenzte Aufbauinstrument der 
EU geschaffen, dessen wesentlichster Bestandteil die RRF ist. Im Dezember 2020 verab-
schiedete der Rat eine entsprechende Verordnung, um über das Eigenmittelsystem (siehe 
folgender Absatz) zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Erholung nach der COVID-Krise 
zu mobilisieren.7 Das Aufbauinstrument wird auch Next Generation EU (NGEU) genannt.

1.2.3  Eigenmittelsystem
Die EU finanziert ihren Gesamthaushalt gemäß Art. 311 AEUV im Wesentlichen durch soge-
nannte Eigenmittel. Sie werden von den Mitgliedstaaten eingehoben und für den EU-Haus-
halt bereitgestellt. Die Bestimmungen über die Finanzierung des EU-Haushalts sind im 
Eigenmittelbeschluss,8 der entsprechenden Durchführungsverordnung,9 der Mehrwert-
steuereigenmittel-Verordnung10 sowie in den Bereitstellungsverordnungen11 geregelt.

⁷  Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der 
Erholung nach der COVID-Krise.
⁸  Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union (Eigenmittelbeschluss 2021).
⁹  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 608/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für das Eigenmittelsystem der 
Europäischen Union.
10  Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die endgültige einheitliche Regelung für die Erhebung der 
Mehrwertsteuereigenmittel.
11  Neben der erwähnten Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die 
Bereitstellung der traditionellen, der MwSt- und der BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel, zuletzt 
geändert durch Verordnung (EU, Euratom) 2016/804 des Rates vom 17. Mai 2016, gilt seit der Einführung der Plastik-Eigenmittel im Jahr 2021 zusätzlich die 
Verordnung (EU, Euratom) 2021/770 des Rates vom 30. April 2021 zur Berechnung der auf nicht recycelten Verpackungsabfällen aus Kunststoff basierenden 
Eigenmittel, zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung dieser Eigenmittel, der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen 
Kassenmittel sowie bestimmter Aspekte der auf dem Bruttonationaleinkommen basierenden Eigenmittel.
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Der Eigenmittelbeschluss gilt unbefristet, eine Änderung bedarf der Einstimmigkeit im Rat 
nach Anhörung des EP und der Ratifizierung durch sämtliche Mitgliedstaaten. Das Eigen-
mittelsystem legt damit langfristig die Regeln für die Zurverfügungstellung der Finanzmittel 
fest. Das bedeutet, dass die Union jährlich über Finanzmittel in der zur Finanzierung des 
Jahreshaushalts erforderlichen Höhe verfügt, ohne dass es dazu besonderer Entscheidun-
gen der Mitgliedstaaten bedürfte. Der Eigenmittelbeschluss legt allerdings üblicherweise 
verbindliche Obergrenzen in Prozent des BNE der EU fest, die nicht überschritten werden 
können (siehe Abschnitt 1.3.1).

Bei der Umsetzung des jährlichen Haushaltsplans ergibt sich in der Praxis ein Überschuss, 
der zumeist wenige Prozent des Gesamthaushalts ausmacht und im Wesentlichen für 
die Finanzierung des folgenden Jahreshaushalts verwendet wird und den Bedarf an BNE-
Eigenmitteln reduziert.

Entsprechend den Bestimmungen der geltenden Bereitstellungsverordnungen „schreibt 
jeder Mitgliedstaat die Eigenmittel dem Konto (Anm.: „Art. 9-Konto“) gut, das zu diesem 
Zweck für die EK bei der Haushaltsverwaltung des Mitgliedstaats oder bei der von ihm 
bestimmten Einrichtung eingerichtet wurde“ (Art. 9 VO 609/2014 idgF.). Eine Sicherheit für 
die Bereitstellung der Mittel bietet Art. 12, demzufolge der betreffende Mitgliedstaat bei 
verspäteter Gutschrift Verzugszinsen zu entrichten hat.

1.2.4  Jährliches Haushaltsverfahren
Gemäß Art. 314 AEUV präsentiert jedes EU-Organ vor dem 1. Juli einen Haushaltsvoran-
schlag. Die EK fasst diese Voranschläge zu einem Haushaltsplanentwurf zusammen, der 
dem Rat und dem EP spätestens am 1. September vorgelegt wird. Der Rat legt seinen 
Standpunkt zum Entwurf des Haushaltsplans fest und leitet ihn – in der Praxis mit Ände-
rungen – spätestens am 1. Oktober dem EP zu. Er unterrichtet das EP auch über die Gründe 
seines Standpunkts. Üblicherweise legt die EK gemäß einem pragmatischen Kalender ihren 
Haushaltsplanentwurf zumeist vor dem Sommer und der Rat seinen Standpunkt im Som-
mer fest, sodass das EP sofort nach der Sommerpause den EK-Entwurf und den Ratsstand-
punkt diskutieren kann.

Binnen 42 Tagen nach der Übermittlung des Ratsstandpunkts kann das EP den Haushalts-
plan in seiner Lesung erlassen oder den Entwurf mit seinen Abänderungen an den Rat 
zurückverweisen. Der Rat kann diese Änderungen binnen weiterer zehn Tage annehmen; 
der Haushaltsplan ist somit erlassen.
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Wenn der Rat hingegen die Änderungen des EP ablehnt, wird ein Vermittlungsausschuss 
einberufen. In der Praxis ist dies der Regelfall. Der Vermittlungsausschuss besteht aus allen 
Mitgliedern des Rates (also je einem Vertreter pro Mitgliedstaat) und ebenso vielen Vertre-
tern des EP. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, innerhalb von 21 Tagen eine Eini-
gung über einen gemeinsamen Entwurf (politischer Kompromiss) zu erzielen.

Einigt sich der Vermittlungsausschuss auf einen gemeinsamen Entwurf, so verfügen der Rat 
und das EP über eine Frist von 14 Tagen, um diesen zu billigen oder abzulehnen. Der Haus-
halt gilt als angenommen, wenn beide Teile der Haushaltsbehörde dem gemeinsamen Ent-
wurf zustimmen. Ebenso gilt der Haushalt als angenommen, wenn das EP dem gemeinsa-
men Entwurf zustimmt, der Rat diesen aber ablehnt. 

Wenn eines der beiden Organe den gemeinsamen Entwurf ablehnt, während das andere 
keinen Beschluss fasst, so gilt der Haushaltsplan als abgelehnt und die EK muss einen neu-
en Entwurf für den Haushaltsplan vorlegen. Ebenso hat die EK einen neuen Entwurf vor-
zulegen, wenn sich der Vermittlungsausschuss auf keinen gemeinsamen Entwurf einigen 
konnte bzw. wenn der Rat dem gemeinsamen Entwurf zwar zugestimmt hat, aber dieser 
vom EP abgelehnt wurde. Daher gibt es keine Annahme des EU-Haushalts gegen den Wil-
len des EP.

Dieses Verfahren kommt auch bei der Annahme von Berichtigungshaushaltsplänen (BH) 
zum laufenden Haushaltsjahr zur Anwendung.

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht endgültig erlassen, so 
können monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im betreffenden Kapitel des 
Haushaltsplans des vorangegangenen Haushaltsjahres eingesetzten Mittel vorgenommen 
werden; sie dürfen jedoch ein Zwölftel der im Haushaltsplanentwurf eingesetzten Mittel 
nicht übersteigen.

1.2.5  Haushaltsordnung
Die Haushaltsordnung12 regelt die Details der Aufstellung und Ausführung des Haushalts-
plans. Sie legt die Haushaltsgrundsätze und die Gliederung des Haushalts fest. Der umfang-
reichste Teil der Haushaltsordnung gibt die Regeln für den Vollzug des Haushalts vor. In 
diesem Teil werden ua. die Finanzakteure (Anweisungsbefugte, Rechnungsführerinnen und 
Rechnungsführer, Zahlstellenverwalterinnen und -verwalter) und ihre Aufgaben sowie die 
Ausgabenarten (Finanzhilfen, Preisgelder, Finanzierungsinstrumente) definiert.
12  Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2024 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union.



14 von 39 EU-Beilage

1.2.6  Entlastungsverfahren
Die Entlastung ist jener Rechtsakt, mit dem das EP auf Empfehlung des Rates die EK jeder 
weiteren Haftung im Zusammenhang mit ihrer Haushaltsführung entbindet und damit den 
Haushaltskreislauf schließt. Das Entlastungsverfahren wird in Art. 319 AEUV und detailliert in 
den Art. 260 bis 263 der Haushaltsordnung sowie in der Geschäftsordnung des EP geregelt.

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) übermittelt den für die Entlastung zuständigen 
Behörden und den anderen Institutionen spätestens bis 15. November des Folgejahres sei-
nen Jahresbericht samt den Antworten der Institutionen.

Sobald der EuRH den Jahresbericht übermittelt hat, informiert die EK die betroffenen Mit-
gliedstaaten unverzüglich über die detaillierten Aussagen des Berichts, die sich auf die Mit-
telverwendung beziehen. Nach Erhalt dieser Informationen müssen die Mitgliedstaaten 
der EK innerhalb von 60 Tagen ihre Kommentare zukommen lassen. Die EK übermittelt vor 
dem 28. Februar eine Zusammenfassung derselben an den EuRH, den Rat und das EP.

Das EP kann die EK auffordern, Auskunft über die Abwicklung der Ausgaben und die 
Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme zu erteilen. Nach Anhörung der EK und Bewertung 
der vorgelegten Informationen sowie nach einer mit qualifizierter Mehrheit beschlossenen 
Empfehlung des Rates entlastet das EP die EK hinsichtlich des Haushaltsvollzugs eines Jah-
res vor dem 15. Mai des übernächsten Jahres.

Das EP hat die politische Komponente der Entlastung nach und nach ausgebaut und sie 
dazu benutzt, sich immer größeren Einfluss auf die Art und Weise zu verschaffen, wie die 
EK die ihr übertragenen Befugnisse und Aufgaben wahrnimmt:

•	 Aufschub der Entlastung: 
Stellt das EP bei der Vorbereitung der Aussprache über die Entlastung (oder der Rat bei 
seinen Beratungen im Hinblick auf eine Entlastungsempfehlung) Unklarheiten fest, so 
vertagt es den Entlastungsbeschluss und teilt der EK die Gründe dafür mit.

•	 Verweigerung der Entlastung: 
Die explizite Verweigerung der Entlastung ist weder im Primärrecht noch in der Haus-
haltsordnung festgeschrieben.

Das EP verweigert die Entlastung nur in Ausnahmefällen. Bislang kam es zweimal zu einer 
Weigerung (1982 und 1996). Die Entlastung für das Haushaltsjahr 1982 wurde nachträg-
lich doch noch erteilt. Die Nicht-Entlastung für das Haushaltsjahr 1996 führte hingegen im 
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Jahr 1999 zum Rücktritt der EK unter EK-Präsident Jacques Santer, die damit einem sich 
abzeichnenden Misstrauensantrag des EP zuvorkam.

1.3  EU-budgetpolitische Rahmenbedingungen

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Rechtsgrundlagen für die mehr-
jährige Rahmenplanung, die Verabschiedung und die Umsetzung der jährlichen Haushalts-
pläne sowie deren Finanzierung bedürfen politischer Entscheidungen, die dann in die oben 
beschriebenen Rechtsakte gegossen werden. Die folgenden Abschnitte stellen die entspre-
chenden politischen Prozesse und deren Ergebnisse dar, die den EU-Haushalt und letztlich 
auch die Rückflüsse aus dem EU-Haushalt nach Österreich sowie den österreichischen EU-
Beitrag bestimmen werden.

1.3.1  Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027, Aufbauinstrument und Eigenmittelsystem
Bei der Sitzung des Europäischen Rates vom 17. bis 21. Juli 2020 einigten sich die Staats- 
und Regierungschefs auf einen Gesamtkompromiss zum MFR 2021-2027 und zu einem 
neuen Aufbauinstrument sowie zu dessen Finanzierung. Nach einigen inhaltlichen Anpas-
sungen stimmte das EP am 16. Dezember 2020 zu. Die wesentlichsten Elemente der Eini-
gung auf einen Blick:13

•	 MFR-Gesamtausgabenobergrenze: rund 1.210,9 Mrd. € in MfV bzw. 1.195,2 Mrd. € in MfZ.
•	 Zeitlich begrenztes, schuldenfinanziertes Aufbauinstrument NGEU in der Höhe von bis 

zu 806,9 Mrd. €, davon bis zu 421,1 Mrd. € Zuschüsse und bis zu 385,8 Mrd. € Darlehen.
•	 Erhöhung des Ziels für den Anteil klimarelevanter Ausgaben von derzeit 20% auf 30%.
•	 Einführung einer Konditionalitätsregelung, die die Vergabe von Fördermitteln stärker von 

der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit im betroffenen Mitgliedstaat abhängig macht.

Die Einigung bedeutet eine Aufstockung der Mittel für die meisten Förderprogramme im 
Vergleich zur Finanzperiode 2014-2020.

Der Anteil, der laufend durch Eigenmittelbeiträge der Mitgliedstaaten und sonstige Einnah-
men finanziert wird, wird in der folgenden Tabelle nach Ausgabenrubriken aufgeschlüsselt. 
Das über Schulden und letztlich zukünftige Eigenmittelbeiträge der Mitgliedstaaten finan-
13  Die Beträge sind zum besseren Verständnis, wie im Bundeshaushalt üblich, in laufenden Preisen dargestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass 
Verhandlungen über mehrjährige Budgetrahmen auf EU-Ebene vorwiegend in konstanten Preisen geführt werden, wobei zumeist eine Anpassung im 
Ausmaß von 2% jährlich als Inflationsabgeltung unterstellt wird. In Darstellungen der EK und auch in einigen Rechtsgrundlagen finden sich daher fallweise 
Beträge in konstanten Preisen, die nicht inflationsangepasst sind. Als Quellen für die angegebenen Beträge in laufenden Preisen werden in diesem Abschnitt 
die Mitteilung der EK COM(2023) 320 final/ANNEX vom 6.6.2023 sowie die Publikation „The EU‘s 2021-2027 long-term Budget and NextGeneration EU - 
Facts and Figures“ (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en) herangezogen.
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zierte NGEU ist darin nicht berücksichtigt. Die Abweichung der Gesamtbeträge von den 
oben iZm. der Einigung aus 2020 genannten Zahlen ergibt sich ua. aus nachträglichen tech-
nischen Anpassungen. Auch die im folgenden Abschnitt beschriebene begrenzte Überar-
beitung des MFR, die Anfang 2024 wirksam wurde, ist in der Tabelle bereits berücksichtigt.

Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027
in Mio. €; laufende Preise

Mittel für Verpflichtungen 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Summe 

2021-2027

1. Binnenmarkt Innovation und 

Digitales

20.919,0 21.878,0 21.727,0 21.598,0 20.875,0 21.230,0 20.991,0 149.218,0

2. Zusammenhalt, Resilienz und 

Werte

6.364,0 67.806,0 70.137,0 73.289,0 75.697,0 66.404,0 70.128,0 429.825,0

2a. Wirtschaftlicher, sozialer und 

territorialer Zusammenhalt

1.769,0 61.345,0 62.939,0 64.683,0 66.361,0 56.593,0 58.484,0 372.174,0

2b. Resilienz und Werte 4.595,0 6.461,0 7.198,0 8.606,0 9.336,0 9.811,0 11.644,0 57.651,0

3. Natürliche Ressourcen und 

Umwelt

56.841,0 56.965,0 57.295,0 57.449,0 57.336,0 57.100,0 57.316,0 400.302,0

Davon: marktbezogene Aus-

gaben und Direktzahlungen

40.368,0 40.639,0 40.693,0 40.603,0 40.529,0 40.542,0 40.496,0 283.870,0

4. Migration und Grenz- 

management

1.791,0 3.360,0 3.814,0 4.020,0 4.871,0 4.858,0 5.619,0 28.333,0

5. Sicherheit und Verteidigung 1.696,0 1.896,0 1.946,0 2.380,0 2.617,0 2.810,0 3.080,0 16.425,0

6. Nachbarschaft und die Welt 16.247,0 16.802,0 16.329,0 16.331,0 16.303,0 15.614,0 16.071,0 113.697,0

7. Europäische öffentliche  

Verwaltung

10.635,0 11.058,0 11.419,0 11.773,0 12.124,0 12.506,0 12.959,0 82.474,0

Davon: Verwaltungsausgaben  

der Organe

8.216,0 8.528,0 8.772,0 9.006,0 9.219,0 9.464,0 9.786,0 62.991,0

Mittel für Verpflichtungen  

insgesamt

114.493,0 179.765,0 182.667,0 186.840,0 190.544,0 180.522,0 186.164,0 1.220.995,0

Mittel für Zahlungen insgesamt 163.496,0 166.534,0 162.053,0 170.543,0 175.378,0 180.586,0 184.198,0 1.202.788,0

Quelle: EK, COM(2024) 120 final/ANNEX
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NGEU speist das größte Programm der aktuellen Finanzperiode, die RRF. Über die RRF wer-
den im Rahmen von NGEU in den Jahren 2021 bis 2026 bis zu 723,8 Mrd. €, davon bis zu 
338,0 Mrd. € Zuschüsse und bis zu 385,8 Mrd. € Darlehen, ausgezahlt. Die von der COVID-
Krise am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten erhielten vergleichsweise hohe Zuteilun-
gen. Im August 2023 lief die letzte Antragsfrist für RRF-Darlehen ab; 93,2 Mrd. € blieben 
ungenützt. Im Zusammenhang mit den ehrgeizigeren Klimaschutzzielen der EU wurde ein 
Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund; JTF) geschaffen. Dieser ist mit 
rund 19,3 Mrd. € aus MFR und NGEU dotiert und soll Investitionen speziell in Regionen för-
dern, für die der Übergang zur Klimaneutralität wirtschaftlich und sozial eine besonders 
große Herausforderung darstellt.

Zur Finanzierung der Jahreshaushalte legt der Eigenmittelbeschluss folgende Eigenmittel fest:

•	 Traditionelle Eigenmittel: Abgaben, die direkt an den Außengrenzen der EU eingehoben 
werden (Zölle). Die Einhebung der Abgaben und deren Abführung an die EK obliegen den 
Mitgliedstaaten; diese behalten dafür eine Einhebungsvergütung von 25% zur pauschalen 
Deckung ihrer Kosten ein (Einhebungsvergütung).

•	 Mehrwertsteuer-Eigenmittel: Mittel, die durch Anwendung eines prozentuellen Abrufsat-
zes auf die nach Unionsvorschriften harmonisierte Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundla-
ge der Mitgliedstaaten errechnet werden.

•	 Plastik-Eigenmittel (seit 2021): Mittel, die den Mitgliedstaaten in Abhängigkeit vom 
Gewicht des nicht recycelten Plastikverpackungsmülls verrechnet werden.

•	 BNE-Eigenmittel: Restgröße, die durch Anwendung eines einheitlichen Abrufsatzes auf 
das nationale BNE ermittelt wird.

Mehr als die Hälfte des EU-Haushalts (ohne das schuldenfinanzierte NGEU) wird über 
BNE-Eigenmittel finanziert. Der Finanzierungsbedarf an Eigenmitteln wird in der Praxis 
durch den sich im Vollzug ergebenden Haushaltsüberschuss aus dem Vorjahr etwas redu-
ziert, weiters durch „sonstige Einnahmen“, wie zB. Abgaben und Pensionsbeiträge der EU-
Bediensteten, Wettbewerbsstrafen, Vermögenserträgnisse, Verzugszinsen, Einnahmen aus 
Anleihe- und Darlehensoperationen, im Austrittabkommen vereinbarte Zahlungen des Ver-
einigten Königreichs.
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Neben der Einführung der neuen Eigenmittelkategorie in Abhängigkeit des Gewichts von 
nicht recyceltem Plastikverpackungsabfall brachte die Einigung zum Finanzpaket folgende 
Neuerungen:

•	 Ermäßigung der jährlichen BNE-basierten Beiträge für Dänemark um 377,0 Mio. €, Deutsch-
land um 3.671,0 Mio. €, die Niederlande um 1.921,0 Mio. €, Österreich um 565,0 Mio. € 
und Schweden um 1.069,0 Mio. € jeweils zu Preisen von 202014

•	 Erhöhung der Einhebungsvergütung bei den traditionellen Eigenmitteln von 20% auf 25%
•	 Erhöhung der MfZ-Eigenmittelobergrenze von 1,2% des BNE auf 1,4% des BNE
•	 Ermächtigung der EK, bis 2026 auf den Kapitalmärkten bis zu 806,9 Mrd. €15 für die Finan-

zierung von NGEU aufzunehmen (inklusive Ermächtigung, bis 2058 zusätzliche 0,6% des 
BNE an Eigenmitteln außerhalb der Eigenmittelobergrenze für die Rückzahlung zu ver-
wenden)

•	 Absichtserklärung für die Einführung weiterer neuer Eigenmittel

Der Eigenmittelbeschluss 2021 trat am 1. Juni 2021 rückwirkend mit 1. Jänner 2021 in Kraft.

Die österreichische BNE-Ermäßigung („Rabatt“) schlägt sich 2025, nach Abzug des österrei-
chischen Anteils an der Finanzierung der anderen Rabatte, in Form eines um 424,4 Mio. €16 
reduzierten EU-Beitrags nieder. Die Einführung der Plastik-Eigenmittel ersetzt einen Teil der 
BNE-Eigenmittel. Da der österreichische BNE-Anteil deutlich höher ist als der Plastik-Eigen-
mittelanteil, ergibt sich daraus eine weitere Reduktion des österreichischen EU-Beitrags.

Die nationalen Beiträge der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt steigen in der Finanzperio-
de 2021-2027 verglichen mit der Vorperiode wegen des etwas höheren MFR und insbeson-
dere wegen des Wegfalls des Vereinigten Königreichs als wesentlicher Nettozahler an.

14  Die EK ermittelt die Beträge zu laufenden Preisen unter Anwendung aktueller Inflationsdaten (BIP-Deflator).
15  In laufende Preise umgerechneter Betrag, der sich aus den in der Rechtsgrundlage genannten 750,0 Mrd. € in konstanten Preisen ergibt.
16  Dieser Nettobetrag ist im verabschiedeten EU-Haushalt für 2025 ausgewiesen. Er ergibt sich aus der im Eigenmittelbeschluss festgelegten Regelung: 
Bruttorabatt für Österreich in der Höhe von 565,0 Mio. € zu Preisen von 2020, der mit dem aktuellen BIP-Deflator angepasst wird, abzüglich dem 
österreichischen Anteil an der Finanzierung der Rabatte für die fünf Mitgliedstaaten.
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1.3.2  Überarbeitungsvorschläge für MFR und Eigenmittelsystem während der Finanz-
periode 2021-2027
Die EK legte im Dezember 2021 und im Juni 2023 Vorschläge zur Einführung neuer Eigen-
mittel auf folgender Basis vor:

•	 30% der Einnahmen aus dem Handel mit Emissionszertifikaten17

•	 75% der Einnahmen aus dem neuen CO₂-Grenzausgleichssystem CBAM (Carbon Border 
Adjustment Mechanism)18

•	 15% der Mittel, die den Mitgliedstaaten aufgrund der Besteuerung von Gewinnen der 
größten multinationalen Unternehmen gemäß „Säule 1“ des OECD/G20-Grundsatzab-
kommens aus 2021 zufließen sollen (Vorschlag Dezember 2021)19 bzw. 0,5% der Brutto-
unternehmensgewinne (Vorschlag Juni 2023)

Die Einführung neuer Eigenmittel würde jeweils eine Reduktion der Summe der BNE-Eigen-
mittel im selben Ausmaß bedeuten. Somit würden keine zusätzlichen Mittel für Ausgaben 
zur Verfügung stehen, die Aufteilung der nationalen Beiträge zwischen den Mitgliedstaaten 
würde sich aber verschieben. Die nötige Einstimmigkeit im Rat für die Einführung konkre-
ter neuer Eigenmittel ist derzeit nicht in Sicht.

Ebenfalls im Juni 2023 legte die EK auch einen ausgabenseitigen Vorschlag zur Überarbei-
tung des MFR 2021-2027 mit folgenden Eckpunkten vor:

•	 Einführung einer Ukraine-Fazilität20: 50,0 Mrd. € für vier Jahre zur Sicherstellung der wei-
teren Unterstützung, davon 33,0 Mrd. € Darlehen und 17,0 Mrd. € Zuschüsse, außerhalb 
der MFR-Obergrenzen.

•	 Einführung eines Sonderinstruments außerhalb der MFR-Obergrenzen, das weitere Zins-
zahlungen für NGEU-Schulden aus dem EU-Haushalt trotz des massiv gestiegenen Zinsni-
veaus weiterhin ohne Umschichtungen von Mitteln aus Förderprogrammen sicherstellen 
soll.

•	 Einführung einer Plattform für strategische Investitionen für Europa (STEP):  unterschied-
liche Maßnahmen, die bis 2027 zusätzliche Ausgaben von insgesamt 10,0 Mrd. € aus dem 
EU-Haushalt bedeuten würden.

•	 Zusatzausgaben in der Höhe von etwa 20,0 Mrd. € für Migration, Außeninstrumente, Ver-
waltung und zusätzliche Flexibilitäten im MFR für unvorhergesehene Ausgaben.

17  https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_de
18  https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_de
19  https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-
october-2021.pdf
20  https://commission.europa.eu/topics/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/ukraine-facility_de
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Der Europäische Rat erzielte bei seiner außerordentlichen Sitzung am 1. Februar 2024 eine 
Grundsatzeinigung, die die Schaffung der Ukraine-Fazilität in der von der EK vorgeschlage-
nen Höhe und ihre Finanzierung außerhalb der MFR-Obergrenzen bestätigte. Für die übrigen 
genannten Prioritäten einigte sich der Europäische Rat auf Redimensionierungen (insbeson-
dere bei STEP) und Umschichtungen aus anderen Ausgabenbereichen, so dass die ursprüng-
lich von der EK vorgesehene Erhöhung der MFR-Obergrenzen für 2024 bis 2027 in der Höhe 
von über 24,0 Mrd. € auf eine Erhöhung in der Höhe von 3,4 Mrd. € reduziert wurde.

1.3.3  EU-Jahreshaushalte bis 2025
Im November 2024 verabschiedeten der Rat und das EP den EU-Haushalt 2025 in der Höhe 
von rund 199,4 Mrd. € in MfV bzw. rund 155,2 Mrd. € in MfZ. Im Lauf des Jahres 2025 wer-
den die beiden Institutionen auf Vorschlag der EK den laufenden EU-Haushalt abändern. 
Bisher legte die EK einen Entwurf für einen Berichtigungshaushalt vor:

•	 BH 1/2025 (im Entwurf-Stadium; Verrechnung des Überschusses aus 2024): Gegenstand 
ist der Übertrag des Überschusses aus dem Vorjahr in der Höhe von 1.344,5 Mio. € in das 
Folgejahr, womit die EU-Beiträge der Mitgliedstaaten in gleicher Höhe reduziert werden. 

Im Juni 2025 wird die EK ihren EU-Haushaltsplanentwurf für 2026 präsentieren. Die folgen-
de Übersicht zeigt die Entwicklung der EU-Haushalte 2023 bis 2025.

Jahreshaushalte 2023 bis 2025
in Mio. €

Mittel für Verpflichtungen Mittel für Zahlungen

2023 

(Ergebnis)

2024 

(inkl. BH 5)

2025 

(angenommen)

2023 

(Ergebnis)

2024 

(inkl. BH 5)

2025 

(angenommen)

1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales 21.442,0 21.492,2 21.480,1 20.000,0 20.830,0 20.460,6

2. Zusammenhalt und Werte 69.606,0 74.582,6 77.980,2 55.644,0 36.637,9 44.445,2

3. Natürliche Ressourcen und Umwelt 56.881,0 57.306,7 56.731,3 56.306,0 54.126,5 52.091,5

4. Migration und Grenzmanagement 3.727,0 3.893,5 4.791,1 2.594,0 3.249,7 3.203,9

5. Sicherheit und Verteidigung 2.113,0 2.699,2 2.632,6 1.363,0 2.037,5 2.143,2

6. Nachbarschaft und Welt 17.719,0 16.731,0 16.308,2 14.417,0 15.315,1 14.426,3

7. Europäische öffentliche Verwaltung 11.300,0 12.056,5 12.845,0 10.414,0 12.056,5 12.845,0

Besondere Instrumente außerhalb des MFR 1.576,0 6.517,6 6.669,9 1.254,0 5.491,1 5.593,6

Gesamt 184.363,0 195.279,3 199.438,4 161.992,0 149.744,3 155.209,3

Quellen: COM(2024) 272; COM(2024) 650; EU-Amtsblatt L am 27.2.2025, Endgültiger Erlass (EU, Euratom) 2025/31.
Anmerkung: Rundungsdifferenzen
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1.4  Rückflüsse aus dem EU-Haushalt nach Österreich

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die von Österreich während der Programmperio-
de 2014-2020 sowie in den ersten Jahren der Periode 2021-2027 erzielten Rückflüsse aus 
ausgewählten Programmen. Sie beinhalten auch Ausgaben aus dem EU-Haushalt, die im 
Bundeshaushalt nicht dargestellt sind, weil sie ohne Einbindung nationaler Behörden direkt 
an Unternehmen, Einrichtungen und Personen ausgezahlt wurden. Zu beachten ist, dass 
die Rückflussdaten in den folgenden beiden Tabellen auf der Verbuchungsmethodik der EK 
beruhen, während die Daten in der Tabelle „Österreichs EU-Beitrag und Rückflüsse (Finan-
zierungshaushalt)“ in Abschnitt 1.1 nach der Methodik des Bundeshaushalts zustande kom-
men; ua. führen die unterschiedlichen Periodenabgrenzungen zu abweichenden Zahlen.

Rückflüsse Österreichs aus ausgewählten EU-Programmen, Periode 2014-2020
in Mio. €, laufende Preise, durchschnittliche Rückflussquote in % der ausgezahlten EU-finanzierten Mittel

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020

Horizont 2020 und Forschungsrahmenprogramm 119,2 216,6 238,1 274,9 269,4 246,8 299,6 2,3%

Erasmus+ 28,8 30,5 40,1 30,1 48,9 35,8 56,8 1,9%

CEF Transport 27,7 52,9 87,9 37,0 110,8 84,5 113,0 6,6%

EU-Strukturfonds (EFRE, ESF, Kohäsionsfonds) 141,5 159,5 48,9 52,1 98,6 168,4 98,6 0,3%

Europäische territoriale Zusammenarbeit (Interreg) 151,9 100,6 42,1 28,6 74,6 90,9 121,9 7,4%

Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft 714,3 711,2 719,0 722,1 715,3 716,9 714,5 1,7%

EU Fonds für die ländliche Entwicklung 284,8 421,9 636,4 480,0 514,5 540,2 575,0 4,1%

Asyl- und Migrationsfonds 5,0 12,3 31,2 19,3 13,1 12,4 18,5 2,3%

Fonds für die innere Sicherheit 2,3 3,6 3,1 7,5 7,6 9,4 4,0 1,3%

Grundrechte und Unionsbürgerschaft 2,1 1,3 2,0 1,9 2,6 3,6 2,1 4,6%

Kreatives Europa 5,8 4,0 6,0 2,9 6,1 5,0 5,9 3,1%

Quelle: EK; BMF
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Stellt man den Rückflussquoten den österreichischen Beitrag zur Finanzierung des EU-
Haushalts gegenüber, so erhält man einen Anhaltspunkt, ob Österreich aus dem betroffe-
nen Programm tendenziell mehr oder weniger Rückflüsse lukriert als es zur Finanzierung 
beiträgt. Der österreichische Beitrag schwankte 2014 bis 2023 zwischen 2,1% und 2,7%. 
In den obigen beiden Tabellen werden die Rückflüsse nach Österreich aus dem schulden-
finanzierten Instrument NGEU nicht berücksichtigt, weil es sonst bei der Gegenüberstel-
lung von Rückflussquote und Finanzierungsanteil zu systematischen Verzerrungen kommen 
würde. Der Abschnitt 1.4.3 geht allerdings gesondert auf das wichtigste NGEU-finanzierte 
Programm, die RRF, ein.

Die Beispiele für Maßnahmen, die aus dem EU-Haushalt in Österreich gefördert werden, 
sind vielfältig. Sie reichen von Erasmus-Stipendien für vorübergehend im Ausland Studie-
rende über die Mitfinanzierung des Brenner Basistunnels aus der Connecting Europe Faci-

Rückflüsse Österreichs aus ausgewählten EU-Programmen, Periode 2021-2027
in Mio. €, laufende Preise, durchschnittliche Rückflussquote in % der ausgezahlten EU-finanzierten Mittel

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2021-2027

Horizont Europa 220,5 321,1 335,0 2,7%

CEF Transport 143,2 151,8 89,0 6,6%

Digitales Europa 1,1 14,2 24,9 2,4%

Binnenmarkt 4,1 7,8 7,5 1,2%

Raumfahrtprogramm 4,9 6,4 7,1 0,3%

EU-Strukturfonds (EFRE) 257,1 292,4 89,4 0,7%

EU-Strukturfonds (ESF) 84,1 75,7 38,7 0,5%

Erasmus+ 37,6 73,7 70,1 2,1%

Solidaritätskorps 2,8 2,3 2,7 2,2%

Kreatives Europa 3,1 8,3 10,2 2,6%

Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft 707,7 712,4 712,2 1,8%

EU Fonds für die ländliche Entwicklung 582,2 410,8 580,9 3,7%

Umwelt und Klimaschutz (LIFE) 12,8 12,8 13,6 2,9%

Asyl- und Migrationsfonds 17,8 37,8 34,7 2,4%

Grenzmanagement 3,7 5,2 6,4 1,1%

Fonds für die innere Sicherheit 4,5 6,2 7,6 3,4%

Quelle: EK; BMF
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lity (CEF) für grenzüberschreitende Investitionen bis zum Kostenersatz für Projekte der 
österreichischen Kreativindustrie. Die EK weist auch Verwaltungsausgaben als Rückflüsse 
an die Mitgliedstaaten aus. Dies betrifft neben dem Kostenersatz zugunsten aller Mitglied-
staaten für Dienstreisen zu Sitzungen von EU-Gremien beispielsweise die Ausgaben der EK 
für ihren Brüsseler Sitz zugunsten Belgiens oder die Ausgaben der Wiener EU-Grundrech-
teagentur zugunsten Österreichs.

EU-Maßnahmen sowohl im Bereich der Ländlichen Entwicklung als auch der Kohäsions-
politik erfordern nicht nur eine Finanzierung im Wege des EU-Beitrags, sondern auch eine 
signifikante direkte nationale Beteiligung (Kofinanzierung), welche sich wiederum in Öster-
reich vorwiegend aus Beiträgen des Bundes und der Länder zusammensetzt.

In den folgenden Unterabschnitten werden die Rückflüsse nach Österreich in den Ausga-
benbereichen Kohäsion, Landwirtschaft und RRF näher betrachtet.

1.4.1  Kohäsionspolitik
Wie in den vorangegangenen Programmperioden stellt in der 2021 angelaufenen Pro-
grammperiode die Kohäsionspolitik (MFR-Teilrubrik 2a) nach der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik (GAP, Rubrik 3) den zweitgrößten Ausgabenbereich des MFR dar. 2021-2027 sind dafür 
EU-weit 372,2 Mrd. € vorgesehen. Die Kohäsionspolitik soll dazu beitragen, die erhebli-
chen wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu verringern, die zwischen den Regionen 
Europas bestehen. Abgewickelt wird die Kohäsionspolitik im Wesentlichen über folgende 
Fonds, auch als „EU-Strukturfonds“ zusammengefasst:

•	 Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE): klassische Regionalpolitik
•	 Kohäsionsfonds: steht nur den 15 weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten offen
•	 Europäischer Sozialfonds+ (ESF+): Schwerpunkte Beschäftigung, Soziales, Bildung und 

Kompetenzen
•	 Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund, JTF): spezialisiert auf Investi-

tionen für den grünen Wandel
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Für die Programmperiode 2021-2027 legte die Kohäsionspolitik fünf grundlegende politi-
sche Ziele fest:21

•	 ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa
•	 ein grünerer, CO2-armer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft
•	 ein stärker vernetztes Europa durch die Steigerung der Mobilität
•	 ein sozialeres und inklusiveres Europa
•	 ein bürgernäheres Europa durch die Förderung einer nachhaltigen und integrierten Ent-

wicklung aller Arten von Gebieten und lokalen Initiativen

Für Österreich sind in der Periode 2021-2027 1.147,0 Mio. € vorgesehen. Das entspricht 
0,31% der Gesamtauszahlungen aus den großen EU-Strukturfonds, die den Mitgliedstaaten 
zugeteilt sind. Österreich stehen aus dem ESF+ 409,7 Mio. €, aus dem EFRE (Ziel Investi-
tionen und Wachstum) 521,4 Mio. €, aus dem JTF 135,8 Mio. € und aus der Europäischen 
Territorialen Zusammenarbeit (ETZ/Interreg) 219,7 Mio. € zu. Der Kohäsionsfonds ist jenen 
Mitgliedstaaten vorbehalten, deren BNE unter 90% des EU-Durchschnitts liegt. Österreich 
ist in der Kohäsionspolitik deutlich Nettozahler. Hauptbegünstigte sind die entwicklungs-
schwächsten Regionen, va. in den Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas. 

Während der ESF+ das wichtigste Finanzierungsinstrument für die EU darstellt, um ihre 
strategischen beschäftigungspolitischen Ziele in konkrete Maßnahmen umzusetzen, soll 
der EFRE durch die Unterstützung von Maßnahmen zur Beseitigung der Ungleichgewichte 
zwischen Regionen und sozialen Gruppen hauptsächlich den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt in der EU fördern. Darüber hinaus sollen die aus den Fonds 
unterstützten Maßnahmen zur Umsetzung der Unionsstrategie für intelligentes, nachhalti-
ges und integratives Wachstum beitragen.

Eine Differenzierung der Mittelzuweisung an die Regionen erfolgt nach ihrer Wirtschafts-
leistung, basierend auf den folgenden drei Kategorien:

•	 „weniger entwickelte Regionen“ mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf von weni-
ger als 75% des durchschnittlichen BIP der EU

•	 „Übergangsregionen“ mit einem BIP pro Kopf zwischen 75% und 100% des durchschnitt-
lichen BIP der EU

•	 „stärker entwickelte Regionen“ mit einem BIP pro Kopf von über 100% des durchschnitt-
lichen BIP der EU

21  Vgl. Art. 5 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang 
und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik.
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Über ETZ/Interreg sollen grenzübergreifende, transnationale und interregionale Projekte 
abgewickelt werden.

Die Mitgliedstaaten legen in Abstimmung mit der EK nationale bzw. regionale Förderpro-
gramme für die gesamte Periode fest, mit denen die festgelegten Ziele erreicht werden sol-
len. Diese Programme werden nicht aus EU-Strukturfondsmitteln allein finanziert, sondern 
aus nationalen (öffentlichen bzw. privaten) Mitteln kofinanziert. Die nationale Kofinanzie-
rung mit bestimmten Mindestquoten ist EU-rechtlich vorgeschrieben.

Der Anteil der EU-Mittel an den förderfähigen Ausgaben für die Periode 2021-2027 beträgt 
(der Rest ist durch nationale – öffentliche und private – Kofinanzierung aufzubringen):

•	 maximal 60% für Übergangsregionen (Burgenland)
•	 maximal 50% für „stärker entwickelten Regionen“
•	 maximal 80% im Rahmen des ETZ/Interreg

Die tatsächlichen Kofinanzierungsanteile werden innerösterreichisch zwischen Bund und 
Ländern vereinbart und durch die EK genehmigt.

Im Lauf der Finanzperiode 2021-2027 wurden die Rechtsgrundlagen für die Umsetzung 
der Kohäsionspolitik mehrfach angepasst, in erster Linie, um die Umprogrammierung von 
Finanzmitteln für neue strategische Prioritäten zu erleichtern (siehe den Verweis auf die 
Plattform STEP in Abschnitt 1.3.2) und die Auszahlung der Gelder zu beschleunigen. Bei 
Drucklegung liefen Verhandlungen zu weiteren Änderungsvorschlägen im Zusammenhang 
mit der Halbzeitüberprüfung der Kohäsionspolitik.22 

1.4.2  Landwirtschaft
Traditionell machen die Förderungen im Rahmen der GAP den zweiten großen Ausgaben-
block des EU-Haushalts aus. Die Ausgaben für die GAP werden im MFR 2021-2027 in der 
Ausgabenrubrik 3 abgebildet. In diesem Bereich werden die Rückflüsse nach Österreich in 
der Periode 2021-2027 finanziell noch bedeutender sein als jene in der Kohäsionspolitik.

Die GAP beruht auf zwei Säulen. Die 1. Säule umfasst insbesondere die einheitliche 
Betriebsprämie (Direktzahlungen) und, finanziell weniger bedeutend, Interventionsmaß-
nahmen auf den europäischen Agrarmärkten. In der 2. Säule werden unter dem Titel 
„Ländliche Entwicklung“ verschiedene Maßnahmen gefördert. Darunter fallen Agrarum-

22  https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/communications/2025/a-modernised-cohesion-policy-the-mid-term-review_en
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weltmaßnahmen, in Österreich bekannt als „Österreichisches Programm zur Förderung 
einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Land-
wirtschaft“ (ÖPUL). Darunter finden sich zum Beispiel Förderungen für den Biolandbau. 
Auch die Zahlungen für „aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benach-
teiligte Gebiete“, in Österreich bekannt als Ausgleichszulage, sind darin enthalten. Darü-
ber hinaus sind einige Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes enthalten, zB. 
Investitionsförderungen oder Zahlungen für Bildung und Beratung.

Die Förderungen aus der 1. Säule werden über den Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) abgewickelt, jene aus der zweiten über den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Trotz der Herausforderungen der COVID-Krise wurden auf EU-Ebene die 2018 begonnen 
Verhandlungen über GAP-Reformen gegen Ende der Finanzperiode 2014-2020 im Hin-
blick auf die neue Förderperiode fortgesetzt. Um dennoch zielgerichtete Reformmaßnah-
men und einen geordneten Übergang zu garantieren, einigte sich der Gesetzgeber auf eine 
zweijährige Übergangsperiode.23 Daher galten 2021 und 2022 im Wesentlichen die Förder-
regeln aus der Periode 2014-2020, während bereits die neuen finanziellen Vereinbarungen 
für 2021-2027 angewandt wurden. 

Mit der reformierten GAP setzt sich die EU insbesondere zum Ziel, die Landwirtschaft 
ökologischer zu gestalten und die landwirtschaftlichen Einkommen fairer zu verteilen. 
Um GAP-Mittel aus dem EU-Haushalt abrufen zu können, muss jeder Mitgliedstaat einen 
umfangreichen GAP-Strategieplan vorlegen und mit der EK abstimmen.

In den Strategieplänen werden ua. die geplanten nationalen Finanzierungen ausgewie-
sen, die EU-weit geltende Kofinanzierungsmindestquoten einhalten müssen. Der österrei-
chische Plan sieht für die unterschiedlichen Maßnahmen vorwiegend Kofinanzierungsra-
ten zwischen 40% und knapp über 50% vor. Der nationale Anteil wird wiederum zwischen 
Bund und Ländern aufgeteilt.

Im Rahmen der 1. Säule der GAP bleiben die Länderzuteilungen nominell konstant. Die 
Direktzahlungen bzw. Betriebsprämien werden von den landwirtschaftlichen Betrieben 
regelmäßig beantragt und sind gut prognostizierbar. Das spiegelt sich in einer konstanten 
Veranschlagung der EGFL-Rückflüsse im DB 51.01.04 wider (siehe Tabelle in Abschnitt 1.1). 
23  Vgl. Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 und Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
2. Dezember 2021 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) 
Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung 
und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) Nr. 228/2013 
über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union.
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Die geplante österreichische Rückflussquote bis 2027 liegt mit 1,75% deutlich unter der 
geschätzten Beitragsquote.

Die Abwicklung der Förderungen der 2. Säule (ELER) ähnelt jener der Kohäsionspolitik 
(EFRE, ESF+). Die Entwicklung entsprechender Förderprogramme samt Kontrollsystemen 
sowie der entsprechenden Projekte und das Einreichen bzw. Abarbeiten von Zahlungsan-
trägen zieht sich über mehrere Jahre und führt zu einem Rückflussprofil, das weniger stabil 
ist. Für Österreich ist aus dem ELER wie in der vorangegangenen Förderperiode ein – ver-
glichen mit der Beitragsquote – deutlich überproportionaler Anteil (4,3%) vorgesehen.

Insgesamt wären für Österreich 2021 bis 2027 aus dem regulären EU-Haushalt weniger 
GAP-Mittel vorgesehen als 2014 bis 2020. Diese Senkung wird aber durch zusätzliche Mit-
tel aus NGEU mehr als ausgeglichen. In Summe stehen so den EU-Mitteln von insgesamt 
3.937,0 Mio. € 2014-2020 nunmehr insgesamt 4.100,0 Mio. € 2021-2027 gegenüber.

1.4.3  Aufbau- und Resilienzfazilität (RRF)
Unter dem Eindruck der COVID-Krise wurde 2020 die RRF mit einer Gesamtdotation von 
723,8 Mrd. € als Kernstück von NGEU ins Leben gerufen. Davon sollen bis zu 338,0 Mrd. € 
den Mitgliedstaaten als Zuschüsse und bis zu 385,8 Mrd. € als Darlehen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Fazilität soll es den Mitgliedstaaten ermöglichen, gezielte Investitio-
nen in eine widerstandsfähigere Wirtschaft anzustoßen und fußt auf sechs Säulen:

•	 Übergang zu einer grünen Wirtschaft
•	 digitaler Wandel
•	 wirtschaftlicher Zusammenhalt, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit
•	 sozialer und territorialer Zusammenhalt
•	 Resilienz in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Soziales sowie auf institutioneller 

Ebene
•	 Strategien für die nächste Generation

Die relative Mittelzuteilung für die Mitgliedstaaten bemisst sich an den Faktoren BIP pro 
Kopf, Bevölkerungsanteil, Arbeitslosenrate und BIP-Entwicklung 2020/21. Auf Basis des 
am 30.4.2021 eingereichten Aufbau- und Resilienzplans (ARP) kann Österreich nach der 
endgültigen Mittelzuteilung im Zeitraum 2021-2026 Mittel in der Höhe von insgesamt 
3.750,9 Mio. € an Zuschüssen aus dieser Fazilität beziehen. Dazu kommt eine Zuteilung 
von 210,3 Mio. € für REPowerEU (siehe unten).
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Der von Österreich eingereichte ARP wurde in Zusammenarbeit mit den relevanten Res-
sorts, unter Berücksichtigung der Interessen der Sozialpartner und anderer Stakeholder 
und in engem Austausch mit der EK erarbeitet. Der Plan enthält Reformen und Investitio-
nen in vier Kapiteln: Grüner Aufbau, Digitaler Aufbau, Wissensbasierter Aufbau, Gerech-
ter Aufbau. Der ARP wurde am 13.7.2021 vom ECOFIN-Rat verabschiedet. Nach Unterzeich-
nung des Finanzierungsabkommens wurde Ende September 2021 eine Vorfinanzierung 
in der Höhe von 450,0 Mio. € ausbezahlt. Die weiteren Auszahlungen erfolgen in sechs 
Tranchen, nach Erfüllung der für den relevanten Zeitraum vorgesehenen Meilensteine und 
Ziele. Alle Maßnahmen des ARP werden im Bundeshaushalt abgebildet. Für die ausführen-
den Ressorts bedeutet das, dass sie hinsichtlich der Umsetzung und Finanzierung der Maß-
nahmen nicht von den Auszahlungen durch die EK abhängig sind. Die Ressorts haben sich 
jedoch zur zeitgerechten Umsetzung der Meilensteine und Ziele verpflichtet und müssen 
umfassende Berichts- und Kontrollpflichten wahrnehmen.

Der im Jahr 2021 eingereichte österreichische ARP hat in mehrerlei Hinsicht Vorbildcharak-
ter: 46% der Mittel für Maßnahmen kommen dem Klimaschutz zugute, 41% unterstützen 
digitale Ziele. Damit wurden die Mindestanforderungen von 20% bzw. 37% weit übertrof-
fen. Auch in Bezug auf die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen ist der ARP 
sehr ambitioniert.

Die vom Volumen her bedeutendsten Investitionsvorhaben des ARP betreffen umwelt-
freundliche Mobilität, Breitbandausbau, Digitalisierung und Ökologisierung von Unterneh-
men, Bildung/Forschung/Innovation, Kreislaufwirtschaft und Sanierungsoffensive. Bedeu-
tende Reformen im Plan sind ua. die Ökosoziale Steuerreform, die Weiterentwicklung der 
Pflegevorsorge, die Finanzbildungsstrategie, das Erneuerbare-Wärme-Gesetz und Spending 
Reviews.

Am 14.7.2023 reichte Österreich einen Anhang zum österreichischen ARP ein. Damit wer-
den einerseits einige Maßnahmen des ursprünglichen ARP aufgrund objektiver Umstände 
(starker Kostensteigerungen bei Bauprojekten, Lieferengpässe etc.) angepasst. Daneben 
wurde dem ARP ein eigenes REPowerEU-Kapitel hinzugefügt. Im Rahmen von REPower-
EU stehen durch die frühzeitige Versteigerung von Emissionszertifikaten 20,0 Mrd. € an 
nicht rückzahlbaren Zuschüssen für die Mitgliedstaaten zur Verfügung. Um diese Mittel zu 
erhalten, mussten Mitgliedstaaten ein REPowerEU-Kapitel einreichen, das Maßnahmen 
zur Förderung der Unabhängigkeit von fossiler Energie sowie zur Förderung von CO2-frei-
en Energiequellen enthält. Auf Österreich entfallen laut festgelegtem Verteilungsschlüs-
sel 210,3 Mio. € für die Durchführung von zusätzlichen energiebezogenen Reformen und 
Investitionen. Das abrufbare Gesamtvolumen des ARP stieg somit auf 4,0 Mrd. €.



29 von 39EU-Beilage

Durch die Aufnahme in den ARP wird die Umsetzung von Maßnahmen verbindlich, zumal 
Änderungen nur auf Basis objektiver Umstände möglich sind. Versäumnisse im Hinblick auf 
Meilensteine und Ziele ziehen finanzielle Nachteile für die Republik nach sich. Diese mit 
der RRF erstmals in großem Stil etablierte Verknüpfung zwischen Zahlungen aus dem EU-
Haushalt und Reformen aufseiten der Mitgliedstaaten soll insbesondere die wirtschaftlich 
schwächsten EU-Mitgliedstaaten stärker, resilienter, grüner, digitaler und fairer machen. 
Als kleine offene Volkswirtschaft profitiert Österreich von den erwarteten Spillover-Effek-
ten besonders, etwa durch Aufträge für österreichische Unternehmen und den Export von 
„grünen“ Produkten und Technologien. Die traditionell enge Verflechtung zu den zentral- 
und osteuropäischen Mitgliedsstaaten mit relativ hoher Mittelallokation aus der Fazilität 
dürfte für Österreich zusätzliche positive Auswirkungen bewirken.

Die Umsetzung der im Plan angeführten Maßnahmen obliegt den zuständigen Ressorts. 
Das BMF hat eine koordinierende Funktion. Gemäß Artikel 24 der VO (EU) 2021/241 über-
mittelt Österreich nach Erreichen der vereinbarten Meilensteine und Zielwerte einen 
Antrag auf Zahlung des entsprechenden Finanzbetrags an die EK. Im Durchführungsbe-
schluss des Rates sind die avisierten Meilensteine und Zielwerte pro geplantem Zahlungs-
antrag definiert.

Der erste österreichische Zahlungsantrag wurde nach Erreichung aller 44 Meilensteine 
und Ziele, die diesem Zahlungsantrag zugeordnet waren, am 22.12.2022 gestellt. Die posi-
tive Bewertung durch die europäische Kommission wurde am 10.3.2023 veröffentlicht, die 
Auszahlung der Mittel an Österreich erfolgte am 20.4.2023. Am 30.9.2024 stellte Öster-
reich den zweiten Zahlungsantrag, der die zweite und dritte Zahlungstranche umfasst. Die 
abschließende Bewertung war bei Redaktionsschluss noch ausständig. 

Der dem ersten Zahlungsantrag zugeordnete finanzielle Beitrag beträgt 804,6 Mio. €. Da 
die Republik Österreich bereits 2021 eine Vorfinanzierung in der Höhe von 450,0 Mio. € 
beantragt und erhalten hat, werden die jeweiligen finanziellen Beträge der einzelnen Zah-
lungsanträge gem. Art 13 der VO (EU) 2021/241 proportional angepasst. Unter Berücksich-
tigung dieser Vorfinanzierung betrug die Einzahlung in den Bundeshaushalt 700,0 Mio. €. 
Mit dem zweiten Zahlungsantrag wurden 1.850 Mio. € beantragt, von denen nach Abzug 
der Vorfinanzierung bei vollständig positiver Bewertung noch 1.664,1 Mio. € zur Einzahlung 
gelangen.
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1.5  Operativer Haushaltssaldo

Die (operativen) Haushaltssalden (Nettopositionen) der einzelnen Mitgliedstaaten geben 
Aufschluss über die unmittelbaren budgetären Auswirkungen der Beteiligung der Mitglied-
staaten am EU-Haushalt. Sie sind eine zwischen den Mitgliedstaaten vergleichbare Salden-
kennzahl und liefern wichtige Informationen über die budgetäre Lastenverteilung inner-
halb der EU. Rückflüsse aus dem schuldenfinanzierten Instrument NGEU werden nicht 
berücksichtigt, weil die einzelnen Mitgliedstaaten erst in zukünftigen Jahren mit noch nicht 
bekannten Eigenmittelanteilen dafür aufkommen.

Zu beachten ist, dass der Aussagewert einer jährlichen Betrachtungsweise der Nettosalden 
aufgrund der meist mehrjährigen Laufzeit der Förderprogramme und einer über die Jahre 
schwankenden Struktur der Mittelflüsse beschränkt ist. So handelt es sich bei den Rück-
flüssen zu Beginn einer Programmperiode meist um Vorauszahlungen, die weiteren Raten 
sind hingegen abhängig vom Fortschritt der Programmumsetzung. Aussagekräftiger ist 
daher der Mittelwert über die Programmperiode.

Die operativen Haushaltssalden werden üblicherweise nach einer einheitlichen Definition 
mit folgenden Eigenschaften angegeben:

•	 Eigenmittel: angepasste24 nationale Beiträge ohne traditionelle Eigenmittel (Zölle), da 
letztere lediglich von nationalen Behörden für die gesamte EU erhoben werden („echte“ 
Eigenmittel)

•	 Ausgaben: sämtliche operative Ausgaben (Rückflüsse), die in die Mitgliedstaaten zurück-
fließen (also keine Ausgaben an Drittländer wie Entwicklungshilfen und keine Verwal-
tungskosten, die allen Mitgliedstaaten zugutekommen, aber überwiegend in Belgien und 
Luxemburg anfallen)

•	 Berechnung: Differenz zwischen den nationalen operativen Rückflüssen und dem ange-
passten nationalen Beitrag

Diese Definition ermöglicht einen Vergleich von Nettopositionen zwischen verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Die Summe aller operativen Haushaltssalden ist immer null. Das BMF 
publiziert aus Gründen der Transparenz und Vergleichbarkeit mit den übrigen Mitgliedstaa-
ten nur Nettopositionen gemäß dieser Definition.

24  Die nationalen Beiträge aller Mitgliedstaaten werden aus Gründen der Vergleichbarkeit so angepasst, dass sie in Summe den getätigten Ausgaben 
entsprechen; folglich addieren sich die operativen Haushaltssalden grundsätzlich auf null.
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Österreichs Nettoposition betrug in den Jahren des MFR 2007-2013 durchschnittlich 
-0,24%, in der Periode 2014-2020 -0,31% und in den ersten drei Jahren des aktuellen MFR 
-0,29% des BNE. Die Mitgliedstaaten, die bei den 2020 abgeschlossenen Verhandlungen 
über den MFR 2021-2027 und den Eigenmittelbeschluss einen Beitragsrabatt erhalten 
haben (Deutschland, Niederlande, Schweden, Österreich und Dänemark), sind auch die-
jenigen, deren Saldo in der Periode 2014-2020 gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung am 
deutlichsten negativ war. Ohne diese Rabatte wären ihre Nettopositionen deutlich negati-
ver ausgefallen.
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1.6  Garantien, Anleihe- und Darlehensoperationen

Der EU ist es unter bestimmten Umständen gestattet, auf den Finanzmärkten Anleihen 
aufzunehmen und deren Erlös in Form von Darlehen weiterzugeben, um in den EU-Ver-
trägen festgelegte Ziele zu verfolgen. Die mit solchen weitergegebenen Darlehen unter-
stützten Staaten, Institutionen und Unternehmen profitieren vom Zugang zum Kapital-
markt und durch das hervorragende Rating der EK von relativ günstigen Konditionen. Für 
allfällige Zahlungsausfälle haftet die EU über den EU-Haushalt. Derartige Garantien beste-
hen im Zusammenhang mit Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB), des Eura-
tom-Programms, des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), des in der 
COVID-Krise geschaffenen Kurzarbeitsinstruments für Mitgliedstaaten SURE (European 
Instrument for Temporary Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency) 
und der Makrofinanzhilfe für Drittstaaten in akuten Zahlungsbilanzschwierigkeiten. Eine 
besondere Bedeutung nimmt derzeit die Hilfe für die Ukraine ein, sowohl im Rahmen der 
Makrofinanzhilfe als auch über den Darlehensteil der Ukraine-Fazilität (siehe Verweis in 
Abschnitt 1.3.2).

Mit dem als Reaktion auf die COVID-Krise geschaffenen NGEU besteht vorübergehend 
ein mit insgesamt 806,9 Mrd. € dotiertes Instrument, mit dem die EK bis 2026 Anleihen 
aufnehmen kann, von denen ein Teil, nämlich bis zu 421,1 Mrd. € den Mitgliedstaaten 
als Zuschuss zur Verfügung gestellt werden kann. Die Zinsen für die NGEU-finanzierten 
Zuschüsse werden aus dem EU-Haushalt bezahlt und somit über Eigenmittel der Mitglied-
staaten finanziert, ebenso die Rückzahlung der NGEU-Schulden bis 2058. Von den bis zu 
385,8 Mrd. €, die die Mitgliedstaaten an RRF-Darlehen aufnehmen hätten können, blieben 
bis zur letzten Antragsfrist im August 2023 93,2 Mrd. € ungenutzt. Einer der Gründe ist, 
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dass einige Mitgliedstaaten wie Österreich selbst über ein so gutes Rating verfügen, dass 
sie für die Aufnahme von Darlehen nicht auf jenes der EK angewiesen sind. 

Die sich aus den diversen genannten Tätigkeiten ergebenden ausstehenden Eventualver-
bindlichkeiten des EU-Haushalts gibt die EK per 31.12.2023 mit insgesamt 363 Mrd. € an.25

Im Gegensatz zu den oben genannten Transaktionen berühren die Darlehensfazilität für 
Griechenland, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) den EU-Haushalt nicht. Vielmehr geben bei diesen Instru-
menten die Euro-Mitgliedstaaten bilateral durch ihre nationalen Haushalte Garantien ab.

Mit dem MFR 2021-2027 kommt es zu einer Bündelung einiger Garantieinstrumente unter 
der Bezeichnung „InvestEU“. Außerdem wurde 2021 ein gemeinsamer Dotierungsfonds 
eingerichtet, der die zur Absicherung der unterschiedlichen Garantien nötigen liquiden 
Mittel effizienter bereitstellen soll. Per 31.12.2023 belief sich das für die Kompensation all-
fälliger Zahlungsausfälle bereitstehende Nettovermögen des Fonds auf 18,8 Mrd. €.26

Im März 2025 legte die EK einen Vorschlag für die Schaffung eines neuen Instruments mit 
dem Akronym SAFE (Security Action for Europe) vor. Es zielt auf die Stärkung der europä- 
ischen Verteidigungsindustrie ab, indem Mitgliedstaaten die Möglichkeit bekommen, ein-
schlägige Investitionen durch die Haftung des EU-Haushalts mit Darlehen zu günstigen 
Konditionen zu finanzieren. Die betroffenen Mitgliedstaaten müssten die von ihnen bean-
tragten Darlehen selbst zurückzahlen. Bei Redaktionsschluss war dieser Vorschlag noch in 
Verhandlung.

25  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über Eventualverbindlichkeiten aus Haushaltsgarantien oder finanziellem Beistand 
und die Tragfähigkeit solcher Eventualverbindlichkeiten Stand: 31. Dezember 2023 (COM(2024) 507 final).
26  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über den gemeinsamen Dotierungsfonds 2023 (COM(2024) 180 final).
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3  Abkürzungen

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der EU
ARP Aufbau- und Resilienzplan
BH Berichtigungshaushalt(-splan)
BHG Bundeshaushaltsgesetz
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMF Bundesministerium für Finanzen
BNE Bruttonationaleinkommen
BVA Bundesvoranschlag
CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism (CO2-Grenzausgleichsystem)
CEF Connecting Europe Facility (EU-Infrastruktur-Förderprogramm)
ECOFIN Rat der Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EFSF Europäische Finanzstabilisierungsfazilität
EFSI Europäischer Fonds für strategische Investitionen
EFSM Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus
EGFL Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft
EIB Europäische Investitionsbank
EK Europäische Kommission
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
EMB Eigenmittelbeschluss
EP Europäisches Parlament
ESF(+) Europäischer Sozialfonds (+)
ESI-Fonds Europäische Struktur- und Investitionsfonds
ESM Europäischer Stabilitätsmechanismus
EU Europäische Union
EuRH Europäischer Rechnungshof
FAG Finanzausgleichsgesetz
GAP Gemeinsame Agrarpolitik
idgF. in der geltenden Fassung
MFR Mehrjähriger Finanzrahmen
MfV Mittel für Verpflichtungen
MfZ Mittel für Zahlungen
MwSt Mehrwertsteuer
NGEU Next Generation EU (Aufbauinstrument)
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ÖPUL Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft
RRF Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility)
VO Verordnung (EU-Recht)


